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Amtliches.
Tab. Nr. K. A. 5721.

Marienberg, den 5. August 1916.

Terminkalender.
DonnerSlag, den 10. August letzter Termin zur Er¬

ledigung meiner Verfügung vom 12. Juli - K. A
5721 - Kreisbl. Nr . 57, betr. Einsendung der Hunde¬
steuerlisten zwecks Heranziehung der Besitzer zur er¬
höhten Kreishundesteuer.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses._

c) für Krankenhäuser auf die nach dem Jahres¬
durchschnitte berechnete Kopfzahl der ver¬
pflegten Kranken

je bis zu vier Jusatzseifenkarten;
II . für unter Tag arbeitende Grubenarbeiter m

Kohlenbergwerken, für in gewerblichen Betrie¬
ben vor dem Feuer oder mit der Kohlenbe¬
wegung ständig beschäftigte Arbeiter und für
Schornsteinfeger je bis zu zwei Iusatzselfen-
karten ; , . •

III . für Kinder im Alter bis zu 18 Monaten je eine
Jusatzseifenkarte auszugeben.

Bekanntmachung
etreffend Ausführungsbestimmungenzur Verordnung
ber den Verkehr mit Seife, Seifenpulver und anderen
etthaltiqen Waschmitteln vom 18. April 1916 (Reichs-

Gesetzbl. S . 307).
Vom 21. Juli 1916.

Auf Grund des 8 1 der Bekanntmachung über
ien Verkehr mit Seife, Seifenpulver und anderen
etthaltigen Waschmitteln vom 18. April 1916 (Reichs-
besetzbl. S . 307) wird folgendes bestimmt:

§ 1
Feinseife und Seifenpulver, die gemäß 8 2 der

öekanntmachung über das Verbot der Verwendung
,on pflanzlichen und tierischen Oelen und Fetten vom
3 Januar 1916 in der Fassung der Bekanntmachung
liom 21. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 3 und 765)
und gemäß 8 1 der dazu ergangenen Aussuhrungsbe-
stimmungen vom 21. Juli 1916 (Zentralbl. für das
Deutsche ReichS . 193) nach den Weisungen des Knegs-
ausschusses für pflanzliche und tierische Oeie und Felle,
G m b. H. in Berlin aus pflanzlichen und tierischen
Oelen und Fetten oder daraus gewonnenen Oel- und
Fettsäuren hergestellt sind, müssen auf den Stucken be¬
ziehungsweise auf Packungen den AufdruckK- A -Seife
und K. A.- Seifenpulver tragen. Der Aufdruck ist vom
Hersteller oder, wenn bei Seifenpulver ein anderer die
Ware zum Zwecke der Weiterveräußerungmit Packung
versieht von diesem vor der Weitergabe anzubrmgen.

8 2
Die Abgabe von Waschmitteln, die aus pflanzlichen

oder tierischen Oelen und Fetten oder daraus gewon¬
nenen Oel- und Fettsäuren hergestellt sind, an Selbst¬
verbraucher darf nur nach folgenden Grundsätzen er-

^ ^ I Die an eine Person in einem Monat abgege
bene Menge darf fünfzig Gramm Feinseife
(Toiletteseife, Kernseife und Rasierseife) sowie
250 Gramm Seifenpulver nicht übersteigen.

' Bei Feinseifen, die vom Hersteller in Umhül¬
lungen in Verkehr gebracht werden, mit Aus¬
nahme der K. A.- Seife, ist das unter Ein¬
schluß der Umhüllung sestgestellte Gewicht maß¬
gebend. Bleibt der Bezug einer Person m
einem Monat unter der zugelassenen Hoch t-
menge, so wächst der Minderbetrag der Hochst-
menge des nächsten Monats nicht zu. Dagegen
ist der. Vorausbezug der Mengen für zwei
Monate gestattet.

Die Abgabe von Schmierseife ist unbescha¬
det der Bestimmungen des 8 8 verboten

II . Die Abgabe von Feinseife und Seifepulver
darf nur gegen Ablieferung des für den lau¬
fenden oder nächstfolgenden Monat gültigen,
das abzugebende Waschmittel bezeichnenden
Abschnitts der von der zuständigen Ortsbehörde
des Wohnsitzes oder dauerden Aufenthalts aus¬
zugebenden Seifenkarte erfolgen. Die Seifen-
karte hat den aus der Anlage ersichtlichen In¬
halt. Sie gilt unabhängig vom Orte der Aus¬
gabe an allen Orten des Reichs _

Soweit an einzelnen Orten bei dem In¬
krafttreten dieser Bekanntmachung Seisenkarten
im Gebrauche sind, ist deren weitere Derwen-
duna während der Monate August und öep-
tember 1916 gestattet, sofern die Angaben
über die zu beziehende Art und Menge der
Waschmittel in Uebereinstimmung gebracht ist
mit den Vorschriften des Abs. 1.

Die zuständige Ortsbehörde ist befugt, auf Antrag
I g.) für Aerzte, Personen, die berufsmäßig mit

Krankheitserregern arbeiten, Zahnärzte, Tier¬
ärzte, Zahntechniker, Hebammen und Kran-

d) für ^mit ansteckender Krankheit behaftete
Personen nach entsprechender Bescheinigung
seitens des Kreisarztes oder eines von der
Ortsbehörde bestimmten Arztes,

8 4
Die Ueberlassung der Seisenkarten zum Bezüge

von Waschmitteln an andere Personen als diejenigen,
für die sie ausgegeben sind, sowie die Weiterveräußer¬
ung von Waschmitteln, die aus Seifenkarten bezogen
sind, ist verboten.

8 5
Der Vertrieb von Waschmitteln, die unter Verwen

düng von pflanzlichen und tierischen Oelen und Fetten
oder daraus gewonnenen Oel- und Fettsäuren herge¬
stellt sind, im Hausierhandel ist verboten.

8 6
Bei Abgabe im Kleinhandel an den Selbstver-

braucher dürfen die Preise ohne Rücksicht darauf, ob
die Abgabe in Packung oder lose erfolgt

bei K. A.- Seife
für ein Stck. von 50 Gramm . . 0,20 Alk.
.100 „ - . - - 0,40 Mk.

bei K. A - Seifenpulver
für je 250 Gramm . 0,30 JJCR.

nicht überschreiten. . ,
Geringere Mengen K. A-- Seifenpulver sind ent

sprechend dem Mindergewichte geringer zu berechnen.
Vorstehend festgesetzte Preise sind Höchstpreise im

Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise vom 4-
August 1914 in der Fassung vom 17. Dezember 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den Be¬
kanntmachungen vom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 25) und vom 15. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S.
183).

8 7
Die Versorgung der Barbiere und Friseure mit

der zur Aufrechterhaltung ihres Gewerbes erforderlichen
Rasier- und Kopfwaschseife erfolgt nach näherer Wei¬
sung des Kriegsausschusses für pflanzliche und tierische
Oeie und Fette, G. m. b. H. in Berlin durch Vermitt¬
lung des Bundes deutscher Barbier-, Friseur- und Pe¬

rückenmacher-Innungen. § ^
Zur Verwendung zu technischen Zwecken dürfen

Waschmittel, die unter Verwendung von pflanzlichen^ < v CT am  S AVrtllC OOVYIOII;
und tierischen Oelen und Fetten oder daraus 9LW0M
neuen Oel- und Fettsäuren hergestellt sind, an technische
Betriebe und Gewerbetreibende, insbesondere an Wasch¬
anstalten, nur mit Zustimmung des Kriegsausschûses
für pflanzliche und tierische Oele und Fette abgegeoen
werden. , , ,r .

Für technische Betriebe und Geweroetreibende, ins¬
besondere Waschanstalten, die weniger als Zehn Ar¬
beiter beschäftigen, kann die zuständige Ortsbehorde
auf Antrag einen Ausweis ausstelleu, gegen dessen Vor¬
legung die zur Aufrechterhaltung des Betriebs erfor¬
derliche Menge an Waschmitteln abgegeben werden darf.
Der Ausweis muß die zulässige Höchstmenge angeben.
Der Veräußerer hat die abgegebene Menge aus dem
Ausweis unter Bezeichnung der Art und Menge Ge¬
wicht) mit Tinte oder Farbstempel zu verwerten. ■

Die Ueberlassung der aus Grund vorstehender Be¬
stimmungen ausgestellten Ausweise zum Bezüge von
Wa chmitteln an andere Personen sowie die Welteroer-
äußerung der auf die Ausweise bezogenen Waschmittel
ist verboten. 8 9

Die Verwendung von Waschmitteln, die unter Ver¬
wendung von pflanzlichen und tierischen Oelen und
Fetten oder daraus gewonnenen Oel und Fettsäuren
hergestellt sind: zu Putz- und Scheuerzwecken ist ver¬
boten.

8 w
Welche Behörden als zuständige Ortsbehörden im

Sinne der 88 2, 3 und 8 anzusehen sind, bestimmt die

Landeszentralbehörde. ^ ^
Die Bestimmungen dieser Verordnung flnden keine

Anwendung gegenüber den Heeresverwaltungen, der
Marineverwaltung und denjenigen Personen, die von
diesen Verwaltungen mit Waschmitteln versorgt werden.
Die Verwaltungen treffen besondere Anordnungen über
die Versorgung.

Wer den Bestimmungen der 88. 1, .2, ^ 5>,7’ 8(
9 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu dreillto-
Maten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark
bestraft.

8 13 .
Diese Bestimmungen treten am 1. August 1916 m

Kraft mit der Maßgabe, daß im Monat August 1916
an Stelle der 250 Gramm Seifenpulver die gleiche
Menge Schmierseife gegen Ablieferung der entsprechen¬
den Abschnitte der Seifenkarte abgegeben werden darf.
Die Bestimmungen treten an die Stelle der Bekannt¬
machung, betreffend Ausführungsbestimmungen zu der
Verordnung über den Verkehr mit Seife, Seifenpulver
und anderen fetthaltigen Waschmitteln, vom 18. Apnl
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 308).

Berlin, den 21. Juli 1916.
Der Stellverteter des Reichskanzlers.

Dr. Helsferich. _
Aussührungsanweisung

zur
Bekanntmachung über die Kartoffel-

oersorgung vom 26. Juni 1316
(Reichs-Gesetzbl. S . 59V)

Gemäß 8 11 der Bekanntmachung über die Kar¬
toffelversorgungvom 26. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S . 590) wird zu deren Ausführung folgendes bestimmt:

1. Allgemein.
Höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungs¬

präsident, für den Stadtkreis Berlin der Oberpräsident.
Kommunalverbände sind die Stadt - und Landkreise.
Die den Kommunalverbänden und Gemeinden über¬
tragenen Verpflichtungen und Befugnisse sind durch deren
Vorstand zu erfüllen. Die Kreisordnungen und Be-
meindeoerfassungsgesetze bestimmen, wer als Gemeinde
und als Vorstand des Kommunaloerbandes und der
Gemeinde anzusehen ist. Die Gutsbezirke werden den
Gemeinden gleichgestellt. „ ,

Vermittlungsstellen im Sinne des 8 7 stnd die auf
Grund der Ausführungsanweisungenvom 10. Februar
1916 errichteten Provinzialkartoffelstellenfür den Be¬
zirk der Provinz. Für den Regierungsbezirk Sieg-
maringen wird eine Bezirkskartoffelstelle unter der
Aussicht des Regierungspräsidentennach den gleichen
Grundsätzen errichtet.

Ueber die Festsetzung der Preise, zu welchen die
Kommunalverbände Kartoffeln an die Verbraucher ab¬
geben, und über Zuschußleistungen von dritter Seite
bleibt besondere Anordnung Vorbehalten.

il . Im einzelnen.
Zu 8 1.

Alle Kommunalverbände, in deren Bezirk der Be¬
darf der Bevölkerung an Speisekartoffeln sowie an
Kartoffeln zur Brotstreckung vom 16. August 1916 bis
15. August 1917 nicht aus den innerhalb des Kommu-
nalverbandes verfügbaren Vorräten gedeckt werden
kann, haben die Beschaffung nach den Vorschriften der
Verordnung durch Vermittlung der Reichskartoffel-
stelle zu bewirken. ... . ^

Zur Drotstreckung können Erzeugnisse der Kar-
toffeltrocknerei und Kartoffelstärkefabrikation voraussicht¬
lich in mäßigem Umfange, frühestens vom 1 Okt 1916
ab. in vollem Umfange erst vom 15. Dezember 1916 ab
von der Trockenkartoffelverwertungs-Gefellschaft geliefert
werden. Die bis dahin als benötigten Mengen
von Frischkartoffeln für die Bäckereien sind, soweit er¬
forderlich, bei der Reichskartoffelstellezur Lieferung
anzumelden.

Zu 8 2.
Sämtliche Kommunalverbände müssen Anordnungen

über die Versorgung der Bevölkerung mit Speisekar¬
toffeln auf Grund der in der Verordnung aufgeführten
gesetzlichen Bestimmungen treffen. Die Abgabe von Kar¬
toffeln an die Verbraucher muß derart geregelt werden,
daß sich der Verbrauch in den vorgeschriebenen Grenzen
hält. . . ..

Wo das Einkellern von Vorräten m den Haus¬
haltungen der Verbraucher für längere Zeit bisher üb¬
lich und nach den räumlichen Verhältnissen ohne Gefähr¬
dung der Vorräte angängig ist, müssen bei der Der-
brauchsregelung Bestimmungen getroffen werden, die das
Einkellern ermöglichen. Wegen der Ueberwachung der
Vorräte auch in den Haushaltungen der Verbraucher
wird auf 8 6 verwiesen.

Zur Uebertragung der Dersorgungsregelungauf
dis Gemeinden ist eine Anordnung des Kommunalvec-
bandes erforderlich ... * . ---

Die Kommunalverbünde müssen Anordnungen treffen,
welche die Ablieferung der vom Kommunalverbande



aufzubringende Kartoffelmengenunbedingt gewährleisten,
und bis zu deren Sicherstellung eine genaue Ueberwach-
ung der Ausfuhr ermöglichen. Die Ueberwachung
der Einfuhr wird sich im eigenem Interesse der Kom¬
munalverbände empfehlen. Die Verfütterung der durch
den Kommunalverband gelieferten Speisekartoffeln ist
zu verbieten.

Die Oberpräsidentenund mit deren Einverständnis
die Regierungspräsidenten sind befugt, auf Grund der
Bekanntmachung vom 6. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S . 673) derartige Anordnungen einheitlich für die Kom¬
munalverbände ihres Bezirkes zu erlassen. Der Ge
nehmigung der Landeszentralbehörden bedarf es zu
solchen Anordnungen nicht, wie hiermit ausdrücklich be¬
stimmt wird. Zu 8 3.

Die Kommunalverbünde haben zur Anmeldung
des Bedarfs ausschließlich die Vordrucke zu benutzen,
die ihnen die Reichskartoffelstelle übersendet. Die Dek-
kung des Bedarfs durch die Reichskartoffelstelleerfolgt
zunächst für die Zeit vom 16. August 1916 bis zum
15. April 1917. Auf die Ueberweifung größerer als
der angemeldeten Kartoffelmengen kann nicht gerechnet
werden; zur Abnahme der als Bedarf angemeldeten
Menge sind die Kommunalverbände verpflichtet. Der
weitere Bedarf ist der Reichskartoffelstelleauf deren
Erfordern im Februar 1917 anzumelden. Ist der für
die Zeit bis zum 15 April 1917 angemeldete Bedarf
geringer als bei der ersten Anmeldung angenommen so
bietet die zweite Anmeldung Gelegenheit zur Berich
tigung. Zu ß 4.

Die Reichskartoffelstellesetzt die Bedingungen für
die Abnahme und den Abschluß für Lieserungverträge
fest. Die Kommunaloerbändemüssen die Abnahme nach
diesen Bedingungen bewirken.

3u 8 5.
Die Grundsätze über die Verpflichtung der Kommunal¬
verbände und der Kartoffelerzeuger zur Sicherstellung
und Abgabe von Kartoffeln werden nach Feststellung
des zu deckenden Gesamtbedarfs vom Reichskanzler
bekannt gegeben werden. Den Kommunalverbänden
wird bei der Aufbringung der abzuliefernden Kartoffel¬
menge die Berücksichtigungdes freiwilligen Angebots
der Kartoffelerzeuger empfohlen. Nötigenfalls hat die
Aufbringung im Wege der Enteignung auf Grund des
Höchstpreisgesetzesvom 4. August/17. Dezember 1Q14
(Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den Be¬
kanntmachungen vom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 25) 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603)
und vom 2. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 140) zu
erfolgen. Nach der letztgenannten Bekanntmachungwird
im Falle der Enteignung ein um 30 Mk. niedrigerer
Preis für die Tonne gewährt.

Im übrigen sind bei der Durchführung der Kar
toffelbeschaffungund Versorgung die Kartoffelhändler
und Genossenschaften nach Möglichkeit heranzuziehen, die
dies Geschäft schon vor dem Kriege betrieben haben.
Die Bestellung sachverständiger Kommissionäre wird den
Kommunalverbänden zur besonderen Pflicht gemacht.
Die sachgemäße Durchführung der Kartoffelbeschaffung
und die rechtzeitige Ablieferung der angeforderten Menge
ist von den Regierungspräsidenten zu überwachen.

Zu 8 6.
Die Kommunalverbände, denen von der Reichs

kartoffelstelle Kartoffelvorräte überwiesen werden, haben
diese nach den örtlichen Verhältnissen zweckmäßig zu
verwahren. Die mit der Ueberwachung des Einmietens
und Einlagerns betrauten Sachverstäudigen sind der
zuständigen höheren Verwaltungsbehörde und der Pro¬
vinzialkartoffelstelle bis zum 15. September 1916 nam¬
haft zu machen. Die Ueberwachung der beim Ver¬
braucher eingekellerten Vorräte ist unter Heranziehen
dieser Sachverständigendurchzuführen; sie ist durch die
Anordnung über die Derbrauchsregelung sicherzustellen.

3u 8 7.
Die Provinzial-(Bezirks-)Kartoffelstellen haben den

Bedarf innnerhalb der Provinz(des Bezirks) auf Grund
der Festsetzung und Zuweisungen der Reichskartoffel-
stelle auszugleichen. Sie sind ermächtigt, innerhalb die¬
ser Zuweisungen selbständig zu verfügen, soweit es er¬
forderlich ist, um den Bedarf innerhalb der Provinz
zu decken. Die Reichskartoffelstelle verfügt über die
nach Deckung des Bedarfs der Provinz verbleibenüen
Kartoffelmengen. Sie teilt den Provinzialkartoffelstellen
mit, an welche Bedarfsverbände außerhalb der Provinz
der Ueberschuß zu liefern ist. Die Durchführung auch
dieser Lieferung ist von der Provinzialkartoffelstelle zu
bewerkstelligen; sie hat den lieferungspflichtigen Kom-
munaloerbänden die angeforderten Mengen und die
Lieferungsfristen mitzuteilen. Die Kommunalverbände
sind verpflichtet, den Anforderungen der Reichskartoffel-
stelle und der ProvinzialkartoffelstellenFolge zu leisten.
Die Provinzialkartoffelstelle hat dem Regierungspräsi¬
denten eine Nachweisung der von den Kommunalver¬
bänden seines Bezirks erforderten Mengen und der
Lieferungsfristen mitzuteilen.

Die Bedarfsverbände und die für ihren Bezirk
zuständige Provinzialkartoffelstelle erhalten von der
Reichskartoffelstelle Nachricht darüber, in welcher Weise
der Bedarf gedeckt wird.

Berlin, den 24. Juli 1916.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

J. A. : Dr. Huber.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten.
J. V.: Frhr. von Falkenhaustn.

Der Finanzminister.
J. V. Michaelis.

Der Minister des Innern.
J. V. : Trcws.

Bekanntmachung
(Nr. LH. II . 111/7.  16 . K. R. 21.),

betreffend Beschlagnahme, Behandlung , Ver¬
wendung und Meldepsticht von rohen Häuten

und Fellen , vom 31. Juli 1916.
Nackstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des König¬

lichen Kriegsministeriums zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit
dem Bemerken, daß, soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen die
Beschlagnahmevorschriften nach § 6*) der Bekanntmachungen über
die Sicherstellung von Kriegsbedarf dom 24. Juni 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 357), vom 9. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645)
und vom 25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 778) und jede
Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach § 5**) der Bekannt¬
machungen über Dorratserhebungen vom 2. Februar 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 54), vom 3. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
549) und vom 25. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603 bestraft
wird. 2luch kann die Schließung des Betriebs gemäß der Be¬
kanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) an¬
geordnet werden.

8 i
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegen¬

stände.
Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen:

a) alle Großviehhäute und Kalbfelle, die als vollständige Haut
mindestens folgendes Gewicht haben:

grün . 10 kg,
salzfrei . 8,5 „
trocken . 4 „

b) alle Roßhäute, Ponyhäute und Fohlenfelle von 100 ein Länge
und mehr, gemessen vom Ohrloch bis zur Schwanzwurzel!

c)  alle aus militärischen Schlachtungen stammenden sowie alle
in den besetzten Gebieten und in den Etappen- und Ope¬
rationsgebieten gewonnen Häute und Felle von Schlacht¬
tieren, Pferden , Ponys , Fohlen und Wild aller Art mit Aus¬
nahme der Häute und Felle derjenigen Tiere, die Eigentum
der Kaiserlichen Marine sind.

Anmerkung: Auch Häute und Felle, die von gefallenen oder
getöteten Tieren stammen, sind bei a, b und c einbegriffen.

h) von der Verteilungsstelle (§ 5) an die Gerbereien
Diese Veräußerungen und Lieferungen sind „ur

wenn die Lieferer Bücher führen, aus denen
sichtlich ist : 1 9ent| fs

bei den Lieferungsstufen a und b : Tag der
ober des Fallens , Empfänger, Tag der Ablieferunĝ ^
und Mängel ; außerdem bei Großviehhäuten und
fellen: Gattung , das durch Wiegen ermittelte
Reingewicht fGrüngewichtj und die Schlachtart, sofern
der in § 6 Ziffer 1, b angegebenen abweicht; bei 'Rnd’-'*
die Länge ; “wuti
bei den Lieferungsstufen c bis e einschließlich; g; .. .
und Empfänger, Tag der Weiterlieferung, Nunim» '
Mängel ; außerdem bei Großviehhäuten und
Gattung , das durch Wiegen ermittelte Gewicht, das «f
gewicht (Grüngewicht) die Schlachtart, sofern sie von
§ 6 Ziffer 1, b angegebenen abweicht, sowie die Drei-,?,
bei Roßhäuten die Länge.
Jede andere Art der Veräußerung oder Lieferung von

schlagnahmtenHäuten oder Fellen ist verboten, insbesonder, ^
Ankauf szur Eingerbungj durch die Gerbereien von einer
deren Stelle als der Berteilungsstelle.

An jede zum Berteilungsplan der Kriegsleder - Aktien^
schaft gehörige Gerberei dürfen jedoch monatlich insgesamt if
dem Inlande - jedoch nicht aus militärischen Schlack̂?
- stammende beschlagnahmteHäute oder Felle unmittelbar
liefert und dort zur Verwendung im eigenen wirtschaftlichenh„*
werksmäßigen oder industriellen Betriebe der betreffenden
tümer oder Besitzer zu Sohlleder, Vacheleder, Sattlerleder <t?
pen- oder Treibriemenleder verarbeitet werden. '

§ 5
Sammelstelle und Berteilungsstelle

Sammelstelle für beschlagnahmte Häute und Felle ist *
Deutschs Rohhaut -Aktiengesellschaft in Berlin W 8, Beh,^

Verteilungsstelle ist die Kriegsleder-Aktiengesellschaft in %
lin W 9, Budapester Straße 11/12.

§ 6

Inländisches Gefälle
§ 2

Beschlagnahme des inländischen Gefälles.
Alle im § 1 unter a und b bezeichneten Häute und Felle

aus dem Inlande werden hiermit beschlagnahmt.
8 3

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahmehat die Wirkung , daß die Vornahme

von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen ver¬
boten ist und rechtsgeschäftlicheVerfügungen über diese nichtig
sind, soweit sie nicht auf Grund der folgenden Anordnungen
oder etwa weiter ergehenden Anordnungen erlaubt werden. Den
rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 4
Beräußerungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahmeist die Veräußerung und Lieferung
inländischen Gefälles, soweit es nicht aus militärischen Schlach¬
tungen stammt, in folgenden Fällen erlaubt:

a) von einem Schlächter***), der Mitglied einer Häutever-
wertungs-Dereinigung oder ihr seit seit spätestens 1. Juli
als Einlieferer vertraglich verpflichtet ist, an diese gäuteverwer-
tungs-Bereinigung innerhalb zweier Wochen nach dem Fallen
der Haut oder des Felles;

, b) von einem Schlächter, der nicht Mitglied einer Häutever-
wertungs-Vereinigung ist oder ihr nicht seit spätestens 1.
Juli 1916 als Einlieferer vertraglich verpflichtet ist, an einen
Händler (Sammler) innerhalb vier Wochen nach dem Fallen
der Haut oder des Felles;

c) von einem Händler (Sammler ), der in dem betreffenden
Monat über 100 der Beschlagnahme unterliegende Häute
und Felle angesammelt hat , an einen von der Kriegs-Roh-
stoff-Äbteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
bei der Sammelstelle des § 5 zugelassenen Großhändler

jebotf) spätestens am 15. Tage des Monats für das inner¬
halb des vorangegangenen Kalendermonats gesammelte Ge¬
fälle: .

d) von einem Händler, der in dem betreffenden Monat höchstens
100 der Beschlagnahme unterliegende Häute und Felle an¬
gesammelt hat, an einen zugelassenen Großhändler oder
einen anderen Händler (Sammler), jedoch spätestens am 15.
Tage des Monats für das innerhalb des vorangegangenen
Kalendermonats gesammelte Gefälle;

e)  Von einer Häureverwerwertungs - Vereinigung die einem
Verband angehört, von einer Häuteverwertungs -Vereinigung
die keinem Verband angehört, an einen zugelassenen Groß¬
händler,- in beiden Fällen jedoch spätestens am fünfzehnten
Tage des Monats für das innerhalb des vorangegangenen
Kalendermonats gesammelte Gefälle;

f) von einem Verband von Häuteverwertungs -Vereinigungen
oder von einem zugelassenenGroßhändler an die Sammel-
stelle(§ 5), jedoch spätestens am 25. Tage des Monats
für das bis zum 15. Tage desselben Monats gesammelte
Gefälle;

g) von der Sammelstelle an die Verteilungsstelle (8 5), jedoch
spätestens am fünften Tage des Monats für das bis zum
fünfundzwanzigstenTage des Vormonats gesammelte Ge¬
fälle:

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen
Strafgesetzenhöhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände heraus¬
zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu überbrin¬
gen oder zu versenden, zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft,
beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft, oder
ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn
abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4- wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen zu¬
widerhandelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser

Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark bestraft, auch können Vorräte , die ver¬
schwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden.
Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschrieoenenLager¬
bücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
unrichtige oder unvollständigeAngaben macht, wird mit Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefäng¬
nis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer
fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu
führen unterläßt.

***) Schlächter im Sinne dieser Bekanntmachung ist derjenige
in dessen Eigentum die Haut durch die Schlachtung oder das
Fallen verbleibt oder übergeht.

Behandlung der Häute uud Felle bis z«,
Ablieferung an den Gerber.

Die Erlaubnis zur Verfügung über die beschlagnabm,,.
Häute und Felle ist ferner davon abhängig, daß die foIqenV.
Varschriften beobachtet werden oder worden sind:
1. a) Die von der Beschlagnahme betroffenen Häute und fon,

sind bei der Schlachtung der Tiere sorgfältig zu behand!-
b) Großviehhäute und Kalbfelle müssen fleischfrei, ohne fl,/

ohne Knochen, ohne Maul sbei Kalbfellen die ganzeK°°!
haut unmittelbar hinter den Ohren abgeschnittenj - ‘
Schweifbein und ohne Klauen abgeschlachtet werden;
häute und Fohlenfelle sind ebenfalls knochenfrei, möglich»
fleischfrei, langklauig sdie Klauen unmittelbar am Huf/
geschnitten), ohne Schweifhaare und Mähnen abzuschlachy,
jedoch ist ihnen der größtmögliche Flächeninhalt zu belass/

Häute und^Felle abweichender Schlachtart dürfen nach
bis zum 30. September 1916 bei Innehaltung der in 84
gegebenen Vorschriften veräußert oder abgeliefert werdi«,

c) Die Großviehhäute und Kalbfelle sind nach Entfern«
etwa noch anhaftender Fett - und Fleischteile und nachi>»
Erkalten — vor dem Salzen - zu wiegen. Die Gewichts
feststellung hat nach Möglichkeit durch einen vereidigt!«
Wiegemeisterzu erfolgen. Das durch Wiegen ermittelt!
Gewicht ist bei diesen Häuten und Fellen in unverlöschlichn
Schrift sz. B. auf einer an der Haut oder dem Fell >«
befestigendenBlech- oder Holzmarke, durch StempeldrM
oder geeigneten Tintenstift) zu vermerken. Gleichzeitig1
das Gewicht etwa anhaftenden Dungs fachmännischa
schätzen.

d) Großviehs,äute und Kalbfelle sind sogleich nach dem Wiege-
alle Häute und Felle aber innerhalb 24 Stunden nach btt
Fallen vom Verwalter sorgfältig zu salzen.

e) Bei Roßhäuten, Ponyhäuten und Fohlenfellen ist die ßönge
[trt Zentimeters der gut ausgebreiteten, aber nicht gezerrten

r̂ tmê en  vom Ohrloch bis zur Schwanzwurzel, nach
Ablauf des achten Tages nach der Salzung festzuslele».
Auch diese Feststellung hat nach Möglichkeit durch einen ver-
erdlgten Wiegemeister zu erfolgen,

fl d^a Büchern und Listen ist bei Großviehhäuten uni)
Kalbfellen sowohl das durch Wiegen ermittelte Gewicht, als
a")h das nach Abzug des geschätzten Dunggewichtes sich er¬
gebende Reingewicht fGrüngewicht), bei Roßhäuten, P -my-
hauten und Fohlenfellen die vorschrifsmäßig festgestellt!
Lange sin Zentimeter) aufzuführen.

s] übrigen hat jeder Verwahrer die Häute und Felle pfleg¬
lich zu behandeln und sie nach Gattungen und Gewichts¬
oder Größenklassen ssoweit Preisklassen bestehen/ auch nach
diesen) getrennt zu halten.

a. Jeder Händler sSammler ) hat bei Lieferung an einen zu¬
gelassenen Großhändler bis zum 15. Tage jedes Monats
eine Liste für das in ihm im vorhergehenden Monat ge¬
sammelte Gefälle nebst einer Rechnung darüber an den zu¬
gelassenen Großhändler einzureichen, an den er seine Ware
liefern will.

b. Jede Häute-Verwertungs -Vereinigung, die einem Verband
angehört, hat bis zum 15 Tage eines jeden Monats eine
Liste über das im vorhergehenden Monat von ihr gesam¬
melte Gefälle nebst einer Rechnung darüber an diesen Ver¬
band einzuLeichen.

c. Jede Häute-Verwertungs -Vereinigung, die keinem Verband
angehört, hat bis zum 16. Tage eines jeden Monats eine
Liste über das von ihr im vorhergehenden Monat ange¬
sammelte Gefälle nebst einer Rechnung darüber an einen
zugelassenenGroßhändler einzureichen.

d. Die Verbände von Häuteverwertungs -Vereinigungen und
die zutzelaffenen Großhändler haben bis zum fünfundzwan-
Vgsten Tage eines jeden Monats die Listen für das bis ein¬
schließlich des fünfzehnten Tages desselben Monats gemeldet
erhaltene Gefälle nebst einer Rechnung darüber in der von
der Sammelstelle mit Genehmigung der Kriegs-Rohstoff-Ab-
teilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums vorge-
schriebenen Form an die Sammelstelle einzureichen.

§ 7
Meldepflicht.

Wer nach Maßgabe der §§ 4 und 6 von der Veräußerungs¬
erlaubnis keinen Gebrauch gemacht hat, hat über die in seinem
Besitz befindlichen Häute und Felle der Meldestelle der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung für Leder- und Lederrohstoffe, Berlin W 9,
Budapester Straße 11/12, Meldung zu erstatten. Die Mel¬
dungen haben auf den vorgeschriebenen Vordrucken zu erfolgen,
welche ordnungsgemäß auszufüllen sind. Die Vordrucke sind
bei der Meldestelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung für Leder und
Lederrohstoffe, Berlin W 9, Budapester Str . 11/12, anzufordern.
Die Meldungen sind bis zum fünfundzwanzigsten Tage eines
leben Monats für den vergange nen Monat zu erstatten.

jGefälle aus militärischen Schlachtungen usw^
§~8 ' fl

Gefälle aus militärischen Schlachtungen, de»
Operations -, Etappen- oder besetzten

feindlichen Gebieten.
a.  Das aus militärischen Schlachtungen sauch des Inlandes

.xalis öen  besetzten feindlichen Gebieten stammende
Gefalle mit Ausnahme der im Eigentum der Kaiserliche»
Manne befindlichen Häute und Felle - ist beschlagnahmt!

2.
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[Äe ^ geJegett 9 ’ ßcmeT,bun 9 ist durch besondere Vor-
b. Gestaltet ist der Bezug des von dem Absatz a dieses Para-

_ 9ra Pl?g« betroffenen  Gefälles nur von ber Verteilungsstelle.

Behandlung des Gefälles beim Gerber.

gehoben ^ Bekanntmachung Th . II . 111/10 . 15. K. R . A. auf-

Frankfurt a. M., den I. August 1916.
18. Armeekorps.  Stellv . Generalkommando.

w. j

den

d.

ä.

Behandlung der Häute und Felle nach
Ablieferung an den Gerber.

. R,ro| der ^ ffchlagnahme bleibt die Verarbeitung ber von
den 88 2 und 8 dieser Bekanntmachung betroffenen Häute und
^eiie zu Leder J sowie die Beifügung über die hergestellten Er¬

werben ôder ^worde 'n find" ' Vorschriften beobachtet
a- Spalte von 2 oder mehr mm größter Dicke, die beim Irt-

ftrafttreten dieser Bekanntmachung noch unverarbeitet lagern
-ussenbmnen Monatsfrist eingegerbt und dann unverzüglich
3U ^odenleder *] ferttggemacht werden . Die Erfüllung
dieser Vorschrift ist eine Vorbedingung für die Befugnis

Ẑ ile weiteren Einarbeitung beschlagnahmter Häute 9und

D^ Spaltenvon Ochsen- Kuh - und Rinderhäuten von
mehr als 25 kg Grüngewicht ist ganz allgemein , auch im
weiteren Fabrikationsgange , nur insoweit erlaubt als es
zur Erreichung gleichmäßiger Dicke des Kernstückes notwendig
ist. Spalte von 2 oder mehr mm größter Dicke müssen, so-
we,t sie nicht bereits gegerbt sind oder unverzüglich als
Leimleder Verwertung finden , binnen Monatsfrist eingegerbt
B ° de7l 'ed"er ^ Beschaffenheit es zuläßt , zu

Aus Roßschildern darf nur Bodenleber , aus Roßhälsen außer
Bodenleder nur Roßoberleber pflanzlicher Gerbung , Roß-
boxleder oder Roßchevreauleder hergestellt werden . 9 8
Mus Ochsen-, Kuh - und Rinderhäuten von mehr als 35 ke
Grüngewicht darf nur Bodenleder hergestellt werden - aus-
genommen von dieser Vorschrift sind Ochsenhäute von ' mehr
als 45 kg Grüngewicht - diese dürfen sowohl zu Bodenleder
als auch zu Treibnemenleder verarbeitet werden

*' ^ Ochsen- Kuh - und Rinderhäuten von mindestens 25 bis
einschließlich ob  kg Grüngewicht darf nur Bodenleder , Blank-
leber und Xreibnemenleber hergestellt werden . Ist jedoch die
Gerberei zur Herstellung von Bodenleder oder von Treib¬
riemenleder imstande , so darf sie Blankleder aus diesen Häuten
nur auf unmittelbaren schriftlichen Auftrag einer amtlichen
Beschaffungsfielle der deutschen Heeres - oder Marinever-

Lefe7r 9 herstell° 7 . deines Ausweises für beauftragte
k. Fahlleder darf nur aus Ochsen-, Kuh - und Rinderhäuten

von höchstens 25 kg Grüngewicht hergestellt werden
g.  Die Verarbeitung der zugeteilten beschlagnahmten Häute

und Felle muß im eigenen Betrieb erfolgen ; nur die etwa
entfallenden Hälse , Bäuche und Spalte dürfen zur unver¬
züglichen Fertigstellung im Lohn an andere Gerbereien
soder Iurichtereienj abgegeben werden , Anderweitige Aus¬
nahmen find gemäß § 10 zu beantragen,

b. Aus beschlagnahmten Häuten und Fellen dürfen nur die
im ß 3 der Bekanntmachung betreffend Höchstpreise und Be¬
schlagnahme von Leder aufgeführten Lederarten hergestellt
und nur unter dort aufgeführten Benennungen angeboten
ÜDerben™ ^ * angemeldet oder in den Handel gebracht

i. Die verarbeitenden Firmen haben alle von der Meldestelle
der Kriegs -Rohstoff -Abteilung für Leder und Lederrohstoffe

°uf deren Anweisung von der Kriegsleder - Alttienge-
sellschast oder der Geschäftsstelle des Ueberwachungsaus-
schuffes der Lederindustrie geforderten Angaben unverzüglich

samm7ht" 16 ben erlassene» Anordnungen zu-
8 10

Meldepflicht.
Diejenigen in den Besitz eines Gerbers gelangten Häute

KLS* 11»' m s^ e rDOn- bl n SS 2 und 8 dieser Bekanntmachung
betroffen werden , sowie Spalte von 2 und mehr mm größter
Dicke von solchen Hauten und Fellen unterliegen , sofern ihre
Einarbeitung nicht innerhalb zweier Monate gemäß den Be¬
stimmungen des 8 9 erfolgt ist, einer Meldepflicht . Die Mel¬
dungen find innerhalb einer Woche nach Ablauf der für die Ein¬
arbeitung bestimmten Frist von 2 Monaten an die Meldestelle
der Kriegs -Rohstoff -Abteilung für Leder und Lederrohstoffe
Berlin 3V 9. Budapester Straße 11/12,  auf den dort erhält¬
lichen Vordrucken zu erstatten . 9

Marienberg, den 2. August 1916.
Bekanntmachung.

Die vor einiger Zeit in Hachenburg und Altstadt
ausgetretenen Pocken-Erkrankungen sind wieder er-loschen.

_Der Königliche Landrat. I
Marienberg, den 7. August 1916.

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Bürgermeister, in deren Gemein¬

den Elsenbahnbeamte usw. sowie Hebammen, aus An¬
laß der aufgetretenen Pocken-Erkrankungen zur Impf¬
ung aufgefordert worden sind, ersuche ich, mir bis
spätestens zum 20. d. Mts . die Kostenrechnungen der
betreffetiden Aerzte über die vorgenommenen Impfungen
einzurelchen. Soweit die?Impfung durch Bahnärzte die
erfolgt ist, müssen die Rechnungen besonders kenntlich
gemacht und zum Ausdruck gebracht werden, ob die
Kosten in diesem Falle durch die Eisenbahnbehördege¬tragen werden. s

Die Polizeiverwaltung in Hachenburg, sowie die
Herren Bürgermeister in Altstadt und Oberhattert kom¬
men hierbei nicht.in Frage.
_ Der Königliche Landrat

Marienberg, den 5. August 1916.
Bekanntmachung,

i,7̂ ;^ °^ uung ber Kriegsernährungsamtes vom
2. August ist das Verbot über das Verfüttern von
Kartoffeln vom 8. Juni d. Is . aufgehoben.
_Der Königliche Landrat.

ra c» Manenberg, den 8. August 1916.
8 öer  Bekanntmachung über Speisefette

vom 20. Juli 1916 - R. G. BI. S . 755 - ersuche ich
->ie, sofort festzustellen und bis zum 12. d. Mts . zu be¬
richten wieviele landwirtschaftliche Betriebe in Ihrer
Gemeinde vorhanden sind, in denen täglich mehr als
50 Liter Milch im Durchschnitt verarbeitet werden

stehen^̂ Durchschnitt ist der Jahresdurchschnittzu ' ver-
Ihrem Berichte ist gegebenen Falles eine Nach¬

weisung beizufügen, in der

1 ^Betriebes* 6 ^ Se^ erS öes  landwirtschaftlichen
2. der Jahresdurchschnittder gehaltenen Milchkühe,
3- ^ 7̂ ? .̂ durchschnitt der Literzahl derjenigen

Much, die zu Butter verarbeitet wird,
4. die Zahl der im Haushalt verpflegten Personenenthalten ist.

Fehlanzeige ist erforderlich.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

des Feldmarschalleutnants Erzherzog Karl
Generals Grafen von Bothmer

fanden Borfeldkampfe ohne besondere Bedeutung statt.
Die Erfolge der. deutschen Truppen in den Karpa¬then wurden erweitert. F

Balkan-Kriegsschauplatz.Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 7 Aug. (W. T. B.^Amtlich)
a, - .Westlicher Kriegsschauplatz.

. . f ~ ei  Pozieres wurden den Engländern Grabenteile
die sie vorübergehend gewonnen hatten, im Gegenangriff
wieder entrissen. Seit gestern abend sind neue Kämpfe
wb  2 'l)tcpüQl Miib Vazentinle-Petit im Gange.
Nördlich des Gehöftes Monacu wurde abends ein

£ & LwL ,in Mt f‘” rter  k" "« ch. r
«. • am Thiaumont-Rücken sind, ohne dem
Z7 "be Trsolge zu bringen zum Stehen gekommen.

Ostrande des Vergwaldes wiesen wir einen fran¬
zösischen Angriff ab. '

Mehrfeche Angriffe feindlicher Flieger im rück¬
wärtigen Gelände blieben ohne besondere Mrkuna
Überholter Bombenabwurf auf Metz verursacht! einchkn

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Front des Generalfeldmarschallsvon Hindenburq.

Auf dem nördlichen Teile keine besonderen Ereignisse
Gegen die vorgestern gesäuberte Sanddüne südlich

von Zarecze (am Stochod) vorbrechende feindliche Ab¬
teilungen wurden durch Gegenstoß zurückgeschlagen.
r-M. Ebwesthch und westlich von galocze blieben rus¬
sische Angriffe ergebnislos, südlich davon wird auf dem
rechten Sereth-Ufer gekämpft.

Unsere Fliegergeschwader haben mit beobachtetem
Erfolge zahlreiche Bomben auf Truppenansammlunqen
an und nördlich der Bahn Kowel-Sarny abgeworfen.

Front des FeldmarschalleutnantsErzherzog Karl.
Bel der Armee des Generals Grafen von Bothmer ist
die Lage im allgemeinen unverändert.

In den Karpathen gewannen unsere Truppen die
Hohen Plaik und Dereskowata (am Lzeremosz).

Balkan-Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.

Oberste Heeresleitung.
Prinz Heinrich von Preußen.

Kiel, 5. Aug. Der Kaiser hat dem Oberbefehls¬
haber der Ostseestreitkräfte, Großadmiral Prinzen Hein-
nch von Preußen, den Orten  Pour le merite verliehen.

Von Nah und Fern.

Kömgl. Kreisschulinspektion in Marienberg.
Marienberg, den 7. August 1916.

Die bei der Nagelung der Wohlfahrtsgranaten
eingehenden Gelder ersuche ich hinfort ungeteilt bei mir
— nicht bet dem Königlichen Landratsamt - zur Ab¬
lieferung zu bringen. Heyn.

An die Herren Lehrer . *

Ausländisches Gefälle.

ides
erib«
che»
>mt;

§ 11
Ausländisches Gefälle.

Tur alle im 8 1 unter und b bezeichneten Häute und Felle,
>e aus dem neutralen oder verbündeten Ausland eingeführt

Md, gelten folgende besondere Anordnungen - '
a. Meldepflicht.

eingefü ^ ten Häute oder Felle unterliegen einer Melde.
Pflicht an die Meldestelle der Kriegs -Rohstoff -Abteilung für
Leder und Lederrohstoffe , Berlin IV 9, Budapester Straße
sind bet  ® 0rbrucfte für  di - Meldungen anzufordern

Zur Meldung verpflichtet ist jeder Gerber innerhalb einer
Woche nach Eingang von ausländischen Häuten oder Fellen
de, ihm oder seinem Lagerhalter . Andere Handel- oder ge-
aerbetreibenbe Personen , Gesellschaften oder landwirtschaft-

m 1 Kommunen , öffentlich-rechtliche Körperschaften
und Verbände die ausländische Häute im Eigentum oder
ivewahrsam haben , find nur meldepflichtig , sofern der Vor-
rat mindestens 100 Häute oder Felle beträgt und diese
-inen Monat im Inland gelagert haben , ohne einer Gerbe¬
rei ^ geführt zu sein. Die Meldung hat innerhalb einer
Woche nach Ablauf der Monatsfrist zu geschehen,

d- Lagerbuchführung.
9eder Meldepflichtige von ausländischen Häuten hat ein
r-agerbuch zu führen , aus dem jede Aenderung in dem

sichtlich ftin E b°p^ " ge„ Häute und ihre Verwendung er-
c- Behandlung des Gefälles.

ausländischen Gefälles , welcher den Vor¬
rat nicht pfleglich behandelt und übersichtlich lagert , hat die
Ichortige Enteignung zu gewärtigen.

8 12
Ausnahmen.

ki-asmi«n^ u.̂ .? ^ ^ off-Abteilung des Königlich Preußischen

Königliche Kreisschnlinspektion Marienberg.
Marienberg, den 7. August 1916.

Diejenigen, nur garnisondienstverwendungsfähiqen
Herren, die für die Zeit bis zum 1. September aus
i ^ ^ ^ bdienst beurlaubt sind, ersuche ich bis zum
15. d. Mts . den Antrag auf weitere Beurlaubung bei
meinem Bertreter, dem Herren Kreisschulinspektor
Schardt ,n Altstadt bei Hachenburg zu stellen.

. Heyn.
An die Herren Lehrer.

Der Krieg.

ii,|efS inj fteriums hann  Ausnahmen von den ' Anordnungen
[le!ie 77 «.T!ntmii ?)(lr.19 L -ffatten. Anträge sind an die Melde-stellê Anträge |mo an oic 'jjceiöe*
Berlin.,. ^ gs-Rohstoff.Abteilung für Leder und Lederohsloffe.S »1 IS ,!? & »?«• -»-Ich».». Die-mich..

9 muß schriftlich erfolgen.
8 13

Inkrafttreten.<7v » clHIHUJill vlKlI#
%«ft m, tritt mit dem 1. August 1916 in

Gleichzeitig wird die am 10. November 1915 in Kraft

bie  Bekanntmachung , betreffend Verbot künstlicher
fl *0 " t >on Leder wird besonders hingewiesen.

'»tmÄ beachten sind die besonderen Bestimmungen der
*** »» „ „ „ betreffend Höchstpreise und Beschlagnahme

De¬
von

*gltto!1,*" ®°benlcber sind Sohl-, Bache-, Brandsohlleder
^ walzte Spalte zu verstehen.

Tagesberichte der Heeresleitung.
Großes Hauptquartier, 6. August. (W. B Amtlicks

Westlicher Kriegsschauplatz.
Die Kämpfe bei Poziöres dauern an. Abends schei¬

terten feindliche Teilangriffe am Foureaux-Walde und
hart nördlich der Somme.

Im Maasgebiet, besonders rechts des Flusses ent¬
wickelte die Artillerie starke Tätigkeit. Um das ehemalige
Werk Thiaumont finden erbitterte Infanteriekämpfe statt
Die Gesangenenzahl im Fleury-Abschnitt ist auf 16
Offiziere, 576 Mann gestiegen. Im Ehapitre-Walde
machten wir gestern weitere Fortschritte, hier sind an
unverwundeten Gefangenen3 Offiziere, 277 Mann in
unsere Hand gefallen.

Nordöstlich von Vermelles, in den Argonnen und
auf der Eompres-Höhe haben wir mit Erfolg gesprengt.
Feindliche Patrouillen sind an mehreren Stellen abge¬
wiesen, eigene Unternehmungen sind bei Eraonelles und
auf der Eombres-Höhe geglückt.

Durch Abwehrfeuer wurde ein feindliches Flugzeug
nördlich von Fromelles, im Luftkampf eines nordwest¬
lich von Bapaume abgeschossen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Front des Generalfeldmarschalls von Hindenburg.

Eine südlich von Zarecze am (Stochod) vom Gegner
noch besetzte Sanddüne wurde gesäubert, Gegenangriffe
wurden abgewiesen. Vier Offiziere 300 Mann sind
gefangen genommen, 5 Maschinengewehre erbeutet.

Bei und nördlich von Zalocze haben die Russen
das westliche Serethuser gewonnen.

Marikiiberg, 8. Aug. Kaum sind wenige Woche
verflossen, daß sich das Grab über den auf dem Felde
der Ehre gefallenen Alfred Schmidt geschlossen und
heute ist bei der Familie des Herrn August Schmidt
die schmerzliche Nachricht eingetroffen, daß auch ihr
ältester Sohn und Bruder Wilhelm den Heldentod fürs
Baterland gestorben ist. Nach einem ehrenden und
teilnahmvollen Schreiben seitens seines Feldwebels hat
der Entschlafene bei einer Nachtpatrouille am 27 Juli
morgens V2 3 Uhr einen Kopfschuß erhalten. Ein
harter Schicksalsschlag für die schwergeprüfte Familie,
welche in dem Gefallenen einen braven, allgemein qe-
achteten und fleißigen Sohn und Bruder betrauert.
Allseitlge Teilnahme wird der so sehr heimgesuchten
Familie entgegengebrachtund dem Verstorbenen ein
ehrendes Andenken bewahrt bleiben.

- Der Gefreite Radfahrer Emil Neeb im 18.
Res.-Armeekorps wurde für besondere Tapferkeit mit
dem Eisernen Kreuz 2. Klasse ausgezeichnet.

- Auf Anordnung des Präsidenten des Kriegser-
nahrungsamtes vom 2. August ist das Verfüttern von
Kartoffeln ohne jede Einschränkung zugelassen.

Hlichciiburg, 7. Aug. Auf dem heutigen Viehmarkt
waren nur Schweine aufgetrieben, die zu immer noch
hohen Preisen flotten Absatz fanden. Für kleine Ferkel
war der Preis etwas niedriger als die Woche vorher
dagegen wurden für größere Einlegschweine recht hohe
preise bezahlt. Die aufgetriebenen Tiere waren rasch
ausverkauft. Der Besuch des Marktes war, jedenfalls
infolge der trockenen Witterung, nicht sehr zahlreich.

Milrieiistiitt, 5. Aug. Da in der Fronleichnams¬
oktav die große Wallfahrt nach Marienstatt wegen der
Pockengefahr nicht abgehalten werden konnte, soll dieselbe

kommenden 15. August nachgeholt werden. Die
meisten Prozessionen, die an dem großen Wallfahrtstaa
nach hier zu kommen pflegen, werden am Feste Maria-
Hlmmelfahrt das in der Diözese Limburg ein gebote¬
ner Feiertag ist, in Marienstatt sich einfinden. Der
Bittgarig ist als Kriegsandacht gedacht. Während des
feierlichen Pontifikalamtes, welches an dem genannten

um 10 Uhr beginnt, wird der hochwürdige Herr
Vlschoff AugustlNlus von Limburg die Festpredigt halten

Vom Feldberg, 6. Aug. Auf dem Eichwaldskopf
de, Schmitten wurde ein weit ins Land schauender
Aussichlsturm gebaut, der nach dem hochverdienten
Vorsitzenden der Wohltätigkeits-Abteitung des Taunus-
^ubs den Namen „Josef Wisloch-Turm" tragen soll.
Die Einweihung des Bauwerks findet voraussichtlich
am 13. August statt.
e 7 uassauische Verkehrsverband, Sitz Frank¬
furt a/M . hat ' ein Ausschreiben erlassen zwecks Schaf-

? ^ lblattes für sein demnächst erscheinendes
Verkehrsbuch von Nassau. Zu diesem Wettbewerb
werden Künstler eingeladen, die im Regierungs-Bezirk
Wiesbaden ihren Wohnsitz haben, sowie die der benach¬
barten Städte. Es gelangen drei Preise im Gesamt-



mort non 400 Mk für die besten künstlerischen Leist¬
en n ^ur Verteilung . Außerdem behält sich der Vor¬
stand vor nicht preisgekrönte Arbeiten käuflich zu er¬
werben Das Preisgericht setzt sich Zusammen aus den

ss,

bis zum 20 . September 1916 an die Eesthäftsstelle
des Nassauischen Verkehrsverbandes , Frankfurt a/M.
BchchW « r - " - . r- ichi Tein. OT,tle,lun 9,n

etf0lSw,^ 3 btu ä«r '®rei -Mch - di-
von ihrer Arbeitsstätte in Gronau entflohen waren, wur-Z hi»°°nSchuhm°ch-nn-isi.r Adam Hmd.l
mt ’ «ugu |t . 91 us d -m © efungcnenlager

durch Abfeilung der Gitterstäbe und bereit gelegte gwll-

kleider zu entfliehen . Das Vorhaben wurde ^
durch die Wachsamkeit der Posten vereitelt . ^

»erlitt , 3 . August . Die „B . 3 , meldet aus % r
Aerr In Bayern hat nach Etlicher Meldung ^
Heuernte einen Mehrertrag von 50 b ' s 80 Proz,
aeaenüber dem Vorjahre ergeben . Die Doggen - „
Gerstenernte , die nahezu beendet ist, wird ebenfalls ^

-Ä Aug . Herr und Frau Krupp von %
Un  und Halbach haben in Gemeinschaft mit Frau;
A Krupp dem Reichsverband Ostpreutzenhilfe

! Stiftung von 250 000 Mk . überwiesen.

Braune Einmachtöpfe
Neu eingetroffen 1
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Konserv en --Gläser
„Edelweiss “ „Rekord “ „Westfa“

. . aiiiB mit Deckel . Gummiring und Klammer

I &al 1 ft Liter
| Salizyl - | 3 i
| Perga - | >4
| ment ,
| Papier § x
| Rolle 18 und | ^ 1| 2

I 12 Pfg. | ^

» - - . Neu eingetroffen!
5 8 10 15 und 20 Liter - ;

Ferner empfehlen wir unsere grossen Vorräte:

Einmache »Glaser
zum Zubinden

Liter

n
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V

yy
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13 Pfg.
15 Pfg.
18 Pfg.
22 Pfg.
30 Pfg.
33 Pfg.

Essig-
Essenz

80 °|o
Rhein.
Wein¬
essig

Liter

Pfg.45

Liter 15 Pfg. Honig -Gläser m1„ÄLd »i28

Einkoch -Apparate Emailletöpfe Fruchtpre ^ en
Unsere 95 Pfennig -Tage beginnen am Montag , den 7. Augu .

Warenhaus S . RosenaU Hachenburg]

««

»» Durch Lukall
kauften wir ein Lager in

Sonn - und Werktags -Hosen,
Sonrmer -Joxxen,

blanen Jacken und tzosen,
Gardine,istoffe . Bettzeuge,
Bettdamast , Bettbarchende

und andere Artikel , welche wir

—- 3u inäszigen preifert
abgeben.

Benutzen Sie diese günstige Gelegenheit!
An Wiederverkäufer können keine Waren mehr abge¬

geben werden.

berliner Kauföaus
p . Fröl)lid), Rachenburg.
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8 Sommerkleider- 8
8 und vlujenstoffe, g

MchilMM Md ßnabcnblufen, g
bmiiimiolltiic Sodtcn unb Sltiimpfc©

empfehlen preiswert

H. Zuckmeier,

«erden in einigen Stunden leuchtend gemacht

; ° £
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Für die Verwaltung
ich zum baldigen Antritt

Lehrling.
Hachenburg , 3 . August 19P

Der Bürger«

bei

Ernst Schulte,
Uhrmacher , Hachenburg»

Eigene Reparaturwerkstatt in Uhren und Goldwaren.

Vringe hiermit zur Kenntnis,
meinem Sohne Hermann nichts
unentgeltlich abzugeben , da ich
für nichts auskomme.
Friedrich Wilh . Salzer,

Alpenrod.

Wir machen hiermit aus
die der heutigen Nummer bei¬

gefügte Extrabeilage des Waren¬
hauses S . Rosenau in Hachen¬
burg, betr. 95  Pfennig-Woche

i in Haushaltwaren , aufmerksam.

kaufe jeden PoM

Attgold
und

Silber . ^
Fahle höchste Pr -Ü- i (ft)
der Schwere der GegeHV v

Lrnst Schul
Uhrmacher , Hachens 1

Düngemitb!
stets auf Lager

Wegen unserer Jämthft ^
stigen Artikel bitten
Bedarf anzufragen.

(Earl MSilttK
Aroppacy'

Bahnhof Ingelb
Fernsprecher Nr . ». »

Kirchen (Westes

Reifende und V̂ r
auf die Herzog ' sche
presse D . R.
sucht. Jeder Landwirt -
da diese Presse eine
voü und ganz ersetz^
Th . Schönfcld , Fr «"'

Rotschildallee
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